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135 Stadt Kronach 
Bekanntmachung Wasserrecht; 
Ausbau des Krebsbaches zur Verbesserung 
des Hochwasserschutzes für den Ortsteil 
Johannisthal, Markt Küps Vorhabenträger: 
Markt Küps, Am Rathaus 1, 96328 Küps
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136 Schulverband Kronach III  
Bekanntmachung der Nachtrags-Haushalts -
satzung für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Kronach 135

Bekanntmachung 
Wasserrecht; 

Ausbau des Krebsbaches zur  
Verbesserung des Hochwasserschutzes  
für den Ortsteil Johannisthal, Markt Küps 

Vorhabenträger: Markt Küps,  
Am Rathaus 1, 96328 Küps

Der Markt Küps plant für den Ortsteil Johannisthal den 
Hochwasserschutz zu verbessern. Dazu soll der Hoch-
wasserschutz am Krebsbach bis zu einem hundertjähr-
lichen Hochwasserereignis sichergestellt werden. Die 
Maßnahme sieht vor, Krebsbachhochwasser oberhalb 
der Ortslage von Johannisthal in die Rodach abzulei-
ten. Dadurch verändern sich der Hochwasserabfluss des 
Krebsbaches und der Rodach. Der Markt Küps hat beim 
Landratsamt Kronach daher die Durchführung des was-
serrechtlichen Planfeststellungsverfahrens für dieses Vor-
haben beantragt.
Das nach § 68 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
planfeststellungspflichtige Vorhaben wird hiermit gemäß 
Art. 69 Satz 1 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 3 und 5 Baye-
risches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) öffent-
lich bekanntgemacht. 
Der Antrag und die Unterlagen für das Vorhaben werden 
einen Monat und zwar in der Zeit 

von Dienstag, 23. November 2021,
bis einschließlich Freitag, 24. Dezember 2021,

im Rathaus der Stadt Kronach, Marktplatz 5, 96317 
Kronach, Zimmer Nr. 148, zur Einsicht ausgelegt. 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landrats-
amt Kronach, Güterstraße 18, 96317 Kronach, Zimmer  
Nr. 302, oder bei der Stadt Kronach, Marktplatz 5, 96317 
Kronach, im Rathaus, Zimmer Nr. 148, Einwendungen ge-
gen den Plan erheben. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtli-
chen Titeln beruhen.

Kronach, 11.11.2021
Stadt Kronach

Angela Hofmann
Erste Bürgermeisterin

Schulverband Kronach III 136

Bekanntmachung der Nachtrags- 
Haushaltssatzung des Schulverband  

Kronach III für das Haushaltsjahr 2021
Die Schulverbandsversammlung hat am 07.10.2021 
für den Schulverband Kronach III folgende Nach trags-
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlos-
sen, die hier mit gem. Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfinan-
zierungsgesetztes i. V. m. Art. 63 Abs. 3 der Bayerischen 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) amtlich 
bekannt gemacht wird:
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I.
Nachtrags-Haushaltssatzung  

des Zweckverbandes Schulverband Kronach III  
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von Art. 9 Abs. 9 Bayerisches Schulfinanzie-
rungsgesetz (BaySchFG) i. V. m. Art. 40 Abs. 1 des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
i.V. m. Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung (GO), 
Art. 68 GO, erlässt der Schulverband Kronach III folgende 
Nachtrags-Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Stellenplan als Bestandteil des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
nachträglich festgesetzt.

§ 2
Diese Nachtrags-Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2021 
in Kraft.

Kronach, 08.11.2021
Schulverband Kronach III

Angela Hofmann
Verbandsvorsitzende

II.
Hinweise:

Der Stellenplan wird vom Tage der Herausgabe des Kreis-
amtsblattes an eine Woche lang in der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes, Marktplatz 5 (Rathaus), Erdgeschoss, 
Zimmer 12, während der allgemeinen Dienststunden 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung öffen-
tlich aufgelegt. Darüber hinaus liegen die Haushaltssat-
zung und die dazugehörenden Anlagen für die Dauer ihrer 
Gültigkeit zur Einsicht bereit.

Kronach, 08.11.2021
Schulverband Kronach III

Angela Hofmann
Verbandsvorsitzende

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


